
[1679 Juni 1 . ] ^ A
"BEREINIGUNG DER GERICHTS- HERRLIGKEITTEN HEMBRUNNEN UNDT ANGLIK-

KON IN FREYEN AEMBTEREN GELAEGEN"
StA AG 4458

"Jch Haubtman Aurelian Z u r g i l g e n des Jnneren undt geheimen Raths

der Statt Lucem und gewäsner Landtvogt der Graffschafft Sargans , der Zeit

Regierendter Landtvogt Jn freyen Embteren des Ergaüws bekhenne öffentlich in

krafft dises libels , dass nach demme Jch von dem . . . Herren Obersten Feldt-

wachtmeister Beat  J a c o b [I . J Zurlauben [Freiherr ] von Gestelenburg 3

Ritter 3 der Zeit Regierendter Amman der Statt undt Arnbt Zug 3 undt Landtshaubt-

man in Freyen Embteren berichtet worden 3 was gestalten Er von dem . . . Gotts-

haus Wettingen in der Graffschafft Baden ge lägen den Zwing zue Hembrunen an¬

geregten Freyen Embteren an sich undt seine Naahkhormendte bekhommen 3 vermög

dero darumb auffgerichten Autentischen Jnstrumenten undt brieffen . Undt nun

hierüber auch die Confirmation der . . . in Freyen ämbteren Regierendten Ohrten

erhalten mit beyfüegendten mehreren grachtigkeiten 3 undt Regalien 3 als der

nideren Grichtsherrligkeit in dem Dorff Anglickon 3 undt der Jagtbarkeit in
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dem gantzen underen Ambt [=Niederamt ] , auch Sonderbar dass disere beydte Zwing

Hembrunnen undt Anglickon Jagtbarkeit , Sambt den boden undt kernen Zinsen auf
2

der Vogtey Birri undt theils zue Wohlen stehendt (welche teils nach Jnhalt

Freyen Embterischen Urbarii mannlähen , undt aber Herren Amman Zurlaubens Ei-

genthumb sind ) ein Ewig Fide - commiss undt Stammen gueth auff wohl Ermälten H.

Amman Zurlaubens Descendenz [ - Nachfolger Beat Jakobs I . Zurlauben als Gerichts-
3

herr wurde 1690 Beat Kaspar  Zurlauben - ] undt allzeit dem Eltisten

des geschlächts auf sein laben tag sein , bleiben undt heissen , auch bei den-
4

selben Rächten Jederzeit geschirmbt werden Sollen . Massen dan in obvermälten

Ohrtstirrmen [der in den Freien Aemtem reg . Orte ] alles nach nothurfft zue

ersähen ist.

Undt da nun Jch von Jhmme Herren Amman Zurlauben frilndtlich ersuecht worden,

den kurtzen Substanzlichen Jnhalt derselbigen (umb bessere Richtig - undt Komb-

ligkeit willen ) in ein Libell zue fassen - undt dan die beyde obgedachte Zwing

Hemmbrunnen undt Anglickon ordentlich beschreiben undt undermarckhen lassen . ^

Als habe Jch in Namen der . . . Regierendten Ohrten ambts halber solches nit

versagen , Sonders wie billich willfahren sollen , wie dan hiernach volgendt

ein - und anders zue ersähen sein wirdt.

Erstens sindt die anfangs bemälte beyde Grichtsherrligkeiten bodenzins , undt

was noch beygefüegt von hocher Oberkheit für ein Fide commiss undt Ewig Stam¬

men gueth auffgenommen , guethgeheissen undt gestattet worden , Solcher gestal¬

ten , dass allzeit der Elteste Mannstammens von Herren Amman Beat Jacob [I . ]

Zurlaubens Ehelichen Linien herrührendt , Sein laben lang , undt forthan Einer

auf den anderen , keiner ausgeschlossen , Solches besitzen , nuzen , undt niessen,

aber nit für Eigenthumb achten , behalten , verkauffen , vertauschen oder darauf

entlehnen möge . Undt dafehm wider disere Verordnung der gleichen beschähen,

undt was sich Sonsten zuetragen möchte , Von niemandten angesprochen Werden,

Sonder alles vor Gricht undt Rächt auch mäniglichen ungültig , krafftlööss,

todt - undt ab sein solle . Da aber der Mannstammen von Jhmme Herren Amman Zur¬

lauben herrührendt völlig äbsturbe , mag es alsdan auf andere Rächte Erben

fallen.

Zum anderen . Ein Zwingherr [=Gerichtsherr ] zue Hembrunnen undt sein [Dorf - ]

Meyer mag ein Gmeindt Zwingen undt bäanen , undt sollen auch richten umb Erb

undt Eigen , undt umb geldtschulden , undt umb überschneidten , überahren undt

übermähen . Die Vaadt buessen sindt auch des Zwingherren , als fehr der Hooff

begriffen , undt die grichtschilling sindt des Zwingherren undt sines Mayers
ß

in gemein . Diser gantze Hoff Hembrunnen Zinset Jährlichen dem Gottshaus Wet-
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tingen 9 Müt 3 Viertel Kernen , soll Zwey hüser in Ehren halten , undt hat (wie

gehört ) seine eigne Gricht , undt wäre vor Zeiten des Gottshauses Wettingen

Jägerhaus , vermög alten [ Wettinger ] Urbars.

Damit aber den siben Regierendten Ohrten an Jhren höcheren Rächten kein äb-

bruch beschähe , als hat Herr Amman Zurlauben sich Selbsten erleütheret , dass

es wie von dem Zwing Ermise [=Ermensee ] entzwüschendt Herren Probsten undt Ca-

pitell zue [Bero - ] Münster undt einem Landtvogt in Freyen ämbteren möge geüebt

undt gehalten werden . Benandtlichen Wan sich gspänn wägen überschneiden , über¬

ähren undt übermähen in dem Zwing Hembrunnen begäben , Solle es bey dem Grichts-
7

herren undt seinem gricht stehen , darüber zue erkhennen . Wan aber solches

überschneiden , überähren , undt übermähen mit wüssen aus bosheit undt gefähr

über offen marckhen geschähen wäre , da soll dan Solches einem Landtvogt Jn

freyen Embteren zue handen der hochen Oberkheit gehörig sein . Jm übrigen mit

richtung umb Erb undt Eigen , auch geldtschuldten undt fertigungen , schreyben

undt Siglen , Soll es wie bey anderen grichtsherren [ in den Freien Aemtem]

gebrüchig gehalten werden.

Zum dritten . Die Widere grichts - herrligkheit in dem Dorff Anglickon , undt des¬

sen Dependenz soll auch in denen Rächten , weiss , undt formb verbleiben , wie

es andere grichtsherren , undt benandtlichen Mury , Hermetschwyl , Heydeckh , undt

dergleichen bis dähero in allwägen brauchen , nutzen , besitzen undt üben . Die

gebott aber nit höcher als auf drey , Sächs undt neun batzen angelegt würden,

damit den hochen Oberkheiten an Jhrer hochen Jurisdiction undt anderen Jhren

buessen kein äbbruch , undt den Underthonen kein grosse beschwärdt aufgeburdtet

würde , alles vermög der hochen Oberkheitlichen Ohrtstimmen.

Zum vierten . Weilen theils die Jagtbarkheit von altem haro auch zue obigem

Gricht undt Hoff Hembrunnen gehörig wäre , als ist es volgendter gestalten er-

leüteret . Dass fürthers die Rächtsambe undt Concession der völligen Jagtbar-
ß

keit nützig ausgeschlossen , allein auf das gantze undere Ambt von dessen an-

fang (verstehet sich under Melingen , undt ringsumb den Bämischen gräntzen

undt auch der Reüss nach , durch aus obsich ) bis an die hieran gräntzendte bey-

de Aembter Mury undt Hitzkirch sich erstreckhen , undt gemeinth sein Solle.

Also dass ein Jeweiliger Besitzer obigen gerichts Zwingen nach dem Widteren

undt hochen gwildt , nützig ausgenommen , Jagen undt Solches ungeachtet deren
9

darwider lautendten oberkheitlichen Mandaten fachen möge undt dörffe . Jn der

Maynung , dass hardurch den hochen Oberkheiten in dero Rächten , undt anderer

ihrer befüegsambe nichts benommen sein Solle.

Zum fünfften . So ist in den hochoberkheitlichen orthstimmen austruckhenlich
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erkhlärt , dass deine Jnskünfftig in allen statt beschähen (weder ein noch an¬

derseits , wie es ie sein möchte ) darwider geredt , gethon , oder gehandlet wür¬

de . Sonders die Jeweilige Landtvögt undt beambtete der Freyen Aembteren den

Herren Amman Zurlauben 3 seine Erben , undt Nachkhommendte bey völligem Jrihalt

dessen Zue allen Zeiten von Oberkheit wägen schirmen , undt handthäben sol¬

len ".

1 ) Datum aufgrund des Originals im StA AG 4458 erschlossen.
1678 erwarb Beat Jakob I . Zurlauben von der Abtei Wettingen die Herrschaf¬
ten Hembrunn und Anglikon , vgl . dazu auch AH 82/3.

2 ) Ab "dass disere beyde " bis hieher ist der Text unterstrichen . Im Original
ist diese Passage in einer anderen Schrift als der übrige Text wiederge¬
geben .

3 ) In Register 6 falsche Amtsdaten .'
4)  Ab "ein Ewig Fide - commiss " bis hieher ist der Text unterstrichen.
5 ) Die "Undermarchung von Hembrunn " s . AH 75/5 , jene von Anglikon s . AH 47/8.

Dieses Dokument (AH 47/8 ) muss folglich in gleichem Zusammenhang stehen
und kann somit genau auf 1679 datiert werden.

6)  Ab "undt sollen auch richten " bis hieher ist der Text unterstrichen . Im
übrigen gilt was unter Anm. 2 gesagt ist.

7) Ab "Wann sich gspänn " bis hieher ist der Text unterstrichen . Im übrigen
gilt was unter Anm. 2 gesagt ist.

8 ) Die 5 letzten Worte sind unterstrichen.
9 ) Der ganze Satz ist unterstrichen . Im übrigen gilt was unter Anm. 2 gesagt

ist.

Kopie AH 75 , 3- 5 Blatt 5V leer
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